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Rückgabe von Vermögen der DDR 

1. In welchem Umfang erfolgt eine Rückgabe von Vermögen der DDR 
an Eigentümer? 

Die von der DDR geschaffenen Rechtstatsachen haben nach dem 
Einigungsvertrag grundsätzlich über den mit dem Beitritt zur 
Bundesrepublik Deutschland einhergehenden Untergang der 
DDR hinaus Bestand (Artikel 19 Satz 1 Einigungsvertrag). Ver-
mögen der früheren DDR wird ausschließlich nach Maßgabe des 
Gesetzes zur Regelung offener Vermögensfragen unentgeltlich an 

die früheren Eigentümer zurückgegeben. Dabei geht es in erster 
Linie um entschädigungslose Enteignungen oder Enteignungen 
gegen diskriminierend niedrige Entschädigungen, Überführun-
gen in früheres Volkseigentum im Zuge der Aktion von 1972 
sowie durch ökonomischen Zwang (Überschuldung von Miet-
wohngrundstücken), Vermögensverluste aufgrund unlauterer 
Machenschaften und Vermögenseinziehungen im Zusammen-
hang mit rechtsstaatswidrigen strafrechtlichen Verurteilungen. 
Außerdem werden Vermögenswerte, die den Opfern von NS

-
Unrecht entzogen wurden, zurückübertragen. 

Den Landesämtern und Ämtern zur Regelung offener Vermögens-
fragen liegen insgesamt 1 084 839 Anträge, in denen 2 355 787 
Ansprüche enthalten sind, vor. Diese Zahlen erlauben allerdings 
keinen Rückschluß auf den Umfang des zurückzuübertragenden 
Vermögens. Denn sie enthalten z. B. auch Anträge auf Ver-
mögenswerte, die zwischen 1945 und 1949 auf besatzungsrecht- 
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licher oder besatzungshoheitlicher Grundlage enteignet wurden, 
Anträge auf Vermögenswerte, bei denen Ausschlußtatbestände 
(redlicher Erwerb, wirtschaftliche Unmöglichkeit, Gemein-
gebrauch) vorliegen, Anträge auf selbständig geltend zu machen-
den Nebenansprüche (Eintragung eines Vorkaufsrechts zugun-
sten von Mietern oder Nutzern, Anmeldung von Verwendungs-
ersatzansprüchen, Zuweisung von Ersatzgrundstücken) und son-
stige unbegründete Ansprüche. Nach den zugänglichen Erkennt-
nisquellen wird die Anzahl der zurückzugebenden Mietwohn-
grundstücke mit 90 000, der landwirtschaftlichen Flächen mit 
500 000 ha und noch tätiger Unternehmen mit 4 000 geschätzt. Die 
hier genannten Zahlen sind nicht identisch mit der Anzahl der 
betroffenen Flurstücke, die die Grundlage der Zählung bei den 

Ämtern zur Regelung offener Vermögensfragen sind. 

2. Wieviel entfällt davon auf Bürgerinnen und Bürger aus den neuen 
Ländern und Berlin-Ost? 

Abgesehen von der Freigabe aus sog. vorläufiger staatlicher Ver-
waltung (alter Westbesitz, ausländisches Vermögen) betreffen alle 
Rückgaben das Vermögen von Bürgern, die hauptsächlich aus der 
ehemaligen SBZ/DDR stammen. Viele von ihnen haben allerdings 
das Gebiet der früheren DDR zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
verlassen. Aber auch Personen, die am 3. Oktober 1990 ihren 
Wohnsitz in den neuen Ländern hatten, sind in einer Vielzahl von 
Fällen rückgabeberechtigt, z. B. die Mehrzahl der 1972 sozialisier-
ten Unternehmen sowie der infolge ökonomischen Zwangs in 
früheres Volkseigentum übergegangenen Mietwohngrundstücke. 
Hinzu kommen Berechtigte wegen unlauterer Machenschaften 
und strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Rehabilitierungs

-

fälle. 

Da die Statistik nicht nach dem Wohnsitz am 3. Oktober 1990 
unterscheidet, kann die Größe dieser Gruppe nicht quantifiziert 

werden. 

3. Um wieviel hätte das Vermögen der DDR höher sein können als es 
nach den jetzt vorliegenden Einschätzungen ist, wenn nicht unge-

klärte Eigentumsfragen die Fortführung der Produktion, Investitio-
nen, Modernisierung verzögert hätten? 

Beim Rückgang der Produktion in den neuen Ländern nach der 
Wende spielen die ungeklärten Eigentumsverhältnisse im Ver-
gleich zu den wesentlichen Ursachen nur eine untergeordnete 
Rolle. Die wesentlichen Ursachen sind die fehlende Wettbewerbs-
fähigkeit und Produktivität (veraltete Anlagen, Überbürokratisie-
rung der Unternehmen), mangelhafte Infrastruktur und das Weg-
brechen der Ostmärkte. Die Rückkehr zu einer auf Privateigentum 
beruhenden sozialen Marktwirtschaft ist die Voraussetzung für 
die Überwindung dieser Mängel. Durch die begonnene Wieder-
gutmachung der Unrechtsmaßnahmen und Rückkehr zum Privat- 
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eigentum wird dem weiteren Verfall der betroffenen Vermögens-
werte entgegengewirkt. Die positiven Effeke der Rückgabe über-
treffen bei weitem die bei der Klärung der offenen Vermögensfra-
gen eintretenden Reibungsverluste, die durch Verzögerung der 
Rückgaben allerdings verstärkt werden. 




